
Der Ausschuss für Planung und Verkehr beschließt die „Rahmenvorgaben des Rhein-
Sieg-Kreises zur Erfüllung der Anforderungen gemäß § 8 Abs. 3 PBefG“ und beauftragt 
die Verwaltung, diese für die Nahverkehrsplanung im Rhein-Sieg-Kreis zugrunde zu 
legen. 


